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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1990

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs4;

EStG 1972 §9 Abs3;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 423;

Rechtssatz

Es ist mit einer globalen schätzungsweisen Inanspruchnahme von Betriebsausgaben unvereinbar, daneben noch eine

einzelne Betriebsausgabe (wie den steuerfreien Betrag gem § 9 Abs 3 EStG 1972) gesondert geltend zu machen.
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